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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

18.06.1975 

Geschäftszahl 

0919/75 

Rechtssatz 

Reichen die mit dem Nachsichtsansuchen vorgelegten Unterlagen für die Beurteilung der Vermögenslage des 
Antragstellers nicht aus, ist die Behörde verpflichtet, den Antragsteller zur Vorlage der entsprechenden 
Unterlagen aufzufordern. 


